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Vorwort
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Einführung und Gang der Untersuchung

Mit der zunehmenden Verbreitung des kommerziell genutzten Internets in den 
1990er-Jahren begann auch der Aufstieg des Online-Handels. Im Jahr 2000 be-
lief sich der Umsatz der online verkauften Waren in Deutschland umgerechnet 
noch auf ca. eine Milliarde Euro. Im Jahr 2010 lag er bereits bei knapp 20  Mil
liarden Euro, im Jahr 2024 wurden über 80 Milliarden Euro umgesetzt.1 Auch 
auf globaler Ebene wächst der E-Commerce-Sektor.2 Die Kaufverträge werden 
dabei immer seltener unmittelbar zwischen den Vertragsparteien ausgehandelt 
und abgewickelt. Vielmehr treten zunehmend digitale (Groß-)Unternehmen als 
Intermediäre zwischen die Parteien des Kaufvertrags. Zahlungsdienstleister wie 
PayPal und Klarna beschränken sich dabei im Wesentlichen auf die Zahlungs
abwicklung, während Handelsplattformen wie Amazon und eBay auch über die 
Zahlungsabwicklung hinaus großen Einfluss auf die Anbahnung und Abwick-
lung der Verträge nehmen.

Mit der Anzahl der online getätigten Transaktionen steigt naturgemäß auch die 
Anzahl der Fälle, in denen es zu Konflikten zwischen den Parteien des Kaufver-
trags kommt. Die Beträge, um die es bei diesen Konflikten geht, sind typischer-
weise gering, weshalb die Streitigkeiten nur selten das staatliche Justizsystem 
erreichen. Vor diesem Hintergrund haben die Intermediäre Verfahren entwickelt, 
im Rahmen derer sie selbst über die Konflikte ihrer Nutzer entscheiden. Da die 
Intermediäre regelmäßig die Zahlungsabwicklung kontrollieren, haben sie die 
Möglichkeit, die getroffene Entscheidung auch direkt eigenmächtig durchzuset-
zen. Obgleich es kaum belastbare Zahlen darüber gibt, wie viele Konflikte jähr-
lich auf diese Weise bearbeitet werden, dürfte als gesichert gelten, dass diese 
Zahl die Anzahl der durch das staatliche Rechtspflegesystem bearbeiteten Fälle 
bereits um ein Vielfaches übersteigt. Schon im Jahr 2016 wurde die Zahl der 
weltweit von privaten Unternehmen bearbeiteten Konfliktfälle auf hunderte Mil-
lionen geschätzt.3 Die Verfahren können mit wenigen Klicks eingeleitet werden 

1  Statista, E-Commerce-Umsatz mit Waren in Deutschland in den Jahren 2000 bis 2024.
2  Statista, Retail e-commerce sales worldwide from 2014 to 2027.
3  van Loo 33 Yale J. on Regul. (2016), 547 (567). Der Begründer des eBay-Konfliktlösungs-

verfahrens Rule bezifferte die allein durch eBay bearbeiteten Fälle im Jahr 2012 auf über 
60 Millionen pro Jahr; Rule 34 U. Ark. LR Law Rev. (2012), 767 (768).
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und stellen damit für Verbraucher eine niedrigschwellige Abhilfemöglichkeit 
dar. In der Konsequenz entscheiden anstelle von staatlich ausgebildeten Richtern 
zunehmend profitorientierte privatwirtschaftliche Konzerne über die Konflikte 
von Millionen von Menschen. Anstelle des demokratisch legitimierten, ausdif
ferenzierten staatlichen Rechts werden simple Regelungen angewendet, die die 
Unternehmen selbst aufstellen.

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird der Frage nachgegangen, in wel-
chem Verhältnis die Entscheidungen der privaten Akteure zum staatlichen Recht 
stehen und welche Auswirkungen die Entscheidungen auf das vertragliche Ver-
hältnis zwischen dem Käufer und dem Verkäufer haben. Zudem werden die für 
die privaten Konfliktmanagement-Systeme geltenden rechtlichen Grenzen er-
gründet. Während sonstige Formen alternativer Streitbeilegung wie Schlichtung 
oder Schiedsverfahren regelmäßig Gegenstand monografischer Abhandlungen 
sind, fehlt es bislang an umfangreicheren rechtlichen Untersuchungen unterneh-
mensinterner Konfliktlösungsverfahren.4

In dieser Arbeit wird zunächst im Rahmen eines Grundlagen-Teils das Kon-
zept des Käuferschutzverfahrens einschließlich seiner historischen Entwicklung 
und der zugrundeliegenden ökonomischen Zusammenhänge beschrieben. Zudem 
wird die Rechtsnatur der von den Anbietern aufgestellten Regelwerke klar
gestellt. In einem allgemeinen Teil werden anschließend Leitlinien für die recht-
liche Behandlung der Käuferschutzverfahren dargestellt. Denn obgleich zwi-
schen den Anbietern erhebliche Unterschiede in der Art und Weise der Zahlungs-
abwicklung und in der Ausgestaltung des Käuferschutzverfahrens bestehen, ist 
ein erheblicher Teil der anzustellenden Erwägungen von übergreifender Bedeu-
tung. Im darauffolgenden besonderen Teil wird in Anwendung der zuvor darge-
stellten Grundsätze und unter Berücksichtigung der konkreten Ausgestaltung der 
jeweiligen Zahlungs- und Konfliktlösungsverfahren die Rechtsfolge der Rück-
buchung im Käuferschutzverfahren untersucht. Zudem werden die von den In-
termediären aufgestellten Regelungen auf ihre rechtliche Wirksamkeit hin über-
prüft.

4  S. auch van Loo 33 Yale J. on Regul. (2016), 547 (549): „Although legal scholars have 
written thousands of pages about arbitration in recent years, they have largely ignored business-
es’ internal processes for resolving consumer disputes. Yet these unexamined processes are 
pushing the bounds of dispute resolution beyond anything seen in courts or arbitration.“



§  1 Grundlagen

In diesem Abschnitt wird zu Beginn knapp auf die Geschichte privater Käufer-
schutzverfahren eingegangen. Anschließend werden die Funktionsweise sowie 
die typischen Merkmale der Käuferschutzverfahren näher beschrieben; zudem 
wird ausgeführt, welche Umstände zur Etablierung von Käuferschutzsystemen 
geführt haben. Sodann wird dargelegt, warum die Regelwerke der international 
agierenden Intermediäre entgegen einer teils vertretenen Lehre keine autonome 
Rechtsordnung bilden, sondern am nationalen staatlichen Recht zu messen sind. 
Schließlich wird ausgeführt, warum die Anbieter der Verfahren dazu neigen, eine 
käuferfreundliche Entscheidungspraxis zu etablieren.

A. Der Siegeszug der Käuferschutzverfahren

I. Anfänge des Käuferschutzverfahrens bei eBay und PayPal

Das Unternehmen, dessen Namen eng mit dem Siegeszug der privaten Konflikt
management-Systeme verbunden ist, ist der Online-Marktplatz eBay. Das US
amerikanische Unternehmen verzeichnete nach seiner Gründung im Jahr 1995 
ein rasantes Wachstum und entwickelte sich schnell zu einem der erfolgreichsten 
Unternehmen in der neuen Online-Welt.1 Die zunehmende Anzahl an vermittel-
ten Transaktionen brachte eine Vielzahl an Konfliktfällen zwischen den Nutzern 
mit sich. In den Anfangstagen von eBay konnten sich die Konfliktparteien un
mittelbar per E-Mail an den eBay-Gründer Pierre Omidyar wenden.2 Schnell 
ergab sich für das Unternehmen die Frage nach einem effizienteren Umgang mit 
den Konflikten. In einem ersten Schritt machte das Unternehmen die Konflikte 
öffentlich und ermöglichte den Nutzern, andere Nutzer zu bewerten, sodass neue 
Nutzer auf die Erfahrung vorheriger Nutzer zurückgreifen konnten.3 Dies brach-
te die Frage mit sich, wie eBay mit beleidigenden oder nicht gerechtfertigten 

1  Rule 13 U. St. Thomas L. J. (2017), 354 (354).
2  Cohen, The perfect store, S.  27.
3  Cohen, The perfect store, S.  27 f.; Raymond/Shackelford 35 Mich. J. of Int. L. 2014, 485 

(501).
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negativen Bewertungen umgehen sollte. Zu diesem Zwecke erarbeitete eBay ein 
Verfahren, um bestimmte Bewertungen zu löschen.4 Die Bearbeitung der Strei-
tigkeiten um negative Bewertungen führte aber wiederum zu einem erheblichen 
Aufwand. Im Jahr 1998 erprobte eBay daher in Zusammenarbeit mit einem Team 
der Universität Massachusetts um den Rechtsprofessor Katsh die Wirksamkeit 
eines ausschließlich online ausgetragenen Mediationsprozesses.5 Dies war der 
erste großangelegte Einsatz von Online-Streitbeilegung;6 Katsh wird daher auch 
als Vater der Online-Streitbeilegung bezeichnet.7 Aus dem Pilotprojekt ging das 
Unternehmen Square-Trade hervor, das innerhalb der folgenden acht Jahre meh-
rere Millionen Streitfälle über negative eBay-Bewertungen bearbeitete.8 Square-
Trade war zwar in der Lage, die Löschung der Bewertungen herbeizuführen. In 
sonstigen Konfliktfällen konnte das Unternehmen jedoch nur auf eine gütliche 
Einigung zwischen den Parteien hinwirken und keine verbindliche Entscheidung 
treffen oder diese gar vollstrecken.9 Insbesondere war Square-Trade nicht zur 
Rückbuchung des Kaufpreises imstande. Um dies zu ermöglichen, traf man bei 
eBay im Jahr 2003 die Entscheidung, eine hauseigene Form der Streitbeilegung 
zu erarbeiten.10 Im Jahr zuvor hatte eBay den Zahlungsdienstleister PayPal auf-
gekauft. Die über eBay vermittelten Transaktionen wurden fortan über PayPal 
abgewickelt, sodass man in der Lage war, die Entscheidung über die Rückerstat-
tung des Kaufpreises eigenmächtig und ohne Einschaltung eines Gerichts durch-
zusetzen. Das Konfliktmanagement-System startete im Juni 2003 unter der Be-
zeichnung „PayPal Buyer Protection“.11 Darauf beruht auch die bis heute übliche 
Bezeichnung entsprechender Systeme als „Käuferschutzverfahren“.

II. Anbieter privater Konfliktlösungsmechanismen heute

Gut 20  Jahre später ist die Menge der Anbieter von Käuferschutzverfahren kaum 
noch zu überblicken. Zahlungsdienstleister, die ein solches Verfahren vorsehen, 
sind neben PayPal etwa das schwedische FinTech-Unternehmen Klarna oder der 
Zahlungsdienst von Amazon „Amazon Pay“. Auch das Online-Bezahlverfahren 
Giropay, das von einer Vielzahl deutscher Kreditinstitute gemeinsam betrieben 
wurde, umfasste einen Käuferschutzmechanismus. Bei der zweiten Gruppe von 

4  Raymond/Stemler 16 Cardozo J. Conf. Res. (2015), 357 (378).
5  S. dazu die Beteiligten Katsh/Rifkin/Gaitenby 15 Ohio St. J. on Disp. Resol. (2000), 705.
6  Katsh 49 N.Y.L. Sch. L. Rev. (2004), 271 (278).
7  Rule/Friedberg 13 Artif. Intell. Law (2005), 193 (194).
8  Rule 13 U. St. Thomas L. J. (2017), 354 (355).
9  Zum Ablauf des Verfahrens etwa Condlin 18 Cardozo J. Conf. Res. (2017), 717 (726).
10  Rule 13 U. St. Thomas L. J. (2017), 354 (355).
11  eBay, Our History.
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Anbietern handelt es sich um Online-Handelsplattformen, die als virtuelle Markt
plätze fungieren. Die größte Handelsplattform in Deutschland ist Amazon. Den 
Kunden, die über den Amazon Marketplace bei externen Händlern Waren kau-
fen, gewährt Amazon seine „A-bis-z-Garantie“, bei welcher es sich ebenfalls um 
ein Konfliktmanagement-System handelt. Auch eBay, das die Zahlungen seit 
2021 nicht mehr über PayPal, sondern eigenständig abwickelt, bietet nun wiede-
rum ein eigenes Käuferschutzverfahren an. Weitere Beispiele sind etwa die auf 
die Vermittlung von Verträgen zwischen Privatpersonen ausgerichteten Ver-
kaufsplattformen Kleinanzeigen12 und Vinted, welche ebenfalls die Möglichkeit 
der Zahlungsabwicklung über die Plattform selbst und in diesem Rahmen einen 
Käuferschutzmechanismus anbieten. Gleiches gilt für den auf handgefertigte 
Waren spezialisierten Online-Marktplatz Etsy („Etsy-Einkaufsschutz“). Sogar 
die chinesischen Handelsplattformen AliExpress und Temu werben mit dem An-
gebot eines Käuferschutzes.

III. Die Einführung des Chargeback-Verfahrens im Kreditkartensystem 
in den USA

Populär wurden Käuferschutzverfahren also vor allem im Zuge der Digitalisie-
rung und des rasanten Wachstums des Online-Handels. Das Verfahren, das als 
das am häufigsten genutzte private Streitbeilegungsverfahren in den USA gilt,13 
besteht jedoch schon deutlich länger. Gemeint ist das sog. Chargeback-Verfahren 
der Betreiber von Kreditkartensystemen. Ausgangspunkt des Chargeback-Ver-
fahrens und damit der Geschichte der Konfliktlösung durch private Intermediäre 
ist ein amerikanisches Bundesgesetz aus dem Jahr 1974: der sog. Fair Credit 
Billing Act.14 Das Gesetz sollte die Rechte von Verbrauchern bei der Aufnahme 
von Krediten stärken und erfasst auch die Kreditkartenzahlung.15 Einerseits soll-
ten Kreditnehmer und Karteninhaber sich besser gegen verbuchte, aber nicht 
autorisierte Zahlungen zur Wehr setzen können. Darüber hinaus wurde dem 
Karteninhaber aber auch die Möglichkeit eingeräumt, sich gegenüber dem Kre-
ditkartenunternehmen auf Einwendungen aus dem Valutaverhältnis berufen zu 
können (15 U.S.C. § 1666i). Da die praktische Wirksamkeit dieser Regelung be-
grenzt wäre, wenn der Karteninhaber zur Durchsetzung dieser Rechte gerichtlich 
gegen das Kartenunternehmen vorgehen müsste,16 sieht das Gesetz zugleich ein 

12  Bis ins Jahr 2023 trug das Portal den Namen eBay Kleinanzeigen.
13  Katsh/Rabinovich-Einy, Digital Justice, S.  61.
14  Pub. L. 93–495 Title III, 88 Stat. 1511; geregelt in 15 U.S.C. §§ 1666–1666j.
15  Smyer/O’Gorman 8 St. Mary’s L.J. (1977), 707 (709).
16  Vgl. Heese AcP 210 (2010), 251 (277); auch Perritt 15 Ohio St. J. on Disp. Resol. (2000), 

675 (691).
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spezielles Verfahren vor, mit dem der Karteninhaber die Rechte geltend machen 
kann: Nach 15 U.S.C. § 1666 (b) (3) gilt eine Kreditkartenbuchung als „billing 
error“, wenn die mittels Kreditkarte bezahlte Ware nicht oder nicht wie verein-
bart geliefert wurde. Der Karteninhaber kann dann binnen 60 Tagen einen Antrag 
auf Rückbuchung stellen. Der Antrag darf nur dann abgelehnt werden, wenn das 
Kreditkartenunternehmen zuvor eine Untersuchung des Falls durchgeführt hat 
und wenn es dem Karteninhaber die Gründe mitteilt, aufgrund derer die Buchung 
nach Ansicht des Kartenunternehmens korrekt ist. Wird dem Antrag stattgege-
ben, so erfolgt eine Rückbuchung zulasten des Vertragsunternehmens (also des 
Verkäufers). Auch im Rahmen des Chargeback-Verfahrens entscheidet ein Inter-
mediär über eine Streitigkeit zwischen den Kaufvertragsparteien, sodass das Ver-
fahren als Vorläufer der modernen Käuferschutzverfahren angesehen werden 
kann. Die Kreditkartenunternehmen sind bemüht, international möglichst ein-
heitliche Systeme zu schaffen; daher haben sie die in den USA üblichen Vertrags-
gestaltungen weitgehend auch für den deutschen Markt übernommen.17

B. Charakteristische Merkmale der Käuferschutzverfahren

I. Der Verfahrensablauf

Während der Kreditkarteninhaber für die Einleitung des Chargeback-Verfahrens 
in der Regel ein Antragsformular seiner Bank ausfüllen muss, werden die Käu-
ferschutzverfahren der Handelsplattformen und Online-Zahlungsanbieter aus-
schließlich über das Internet durchgeführt. Der Käufer leitet das Verfahren ein 
mit der Stellung eines entsprechenden Antrags innerhalb einer bestimmten Frist 
gemessen ab dem Kaufdatum. Durch die Gestaltung der Eingabemaske wird das 
Anliegen des Käufers bereits einer bestimmten Kategorie zugeordnet. Regel
mäßig bieten die Verfahren Schutz, wenn die Ware nicht angekommen ist sowie 
wenn diese zwar angekommen ist, aber (erheblich) von der Beschreibung ab-
weicht.18 Der Verkäufer wird über den Antrag benachrichtigt und erhält darauf-
hin Gelegenheit zur Stellungnahme. Ziel des Verfahrens ist zunächst eine gütli-
che Einigung zwischen den Parteien. Wird eine Einigung nicht erreicht, so trifft 
der Intermediär eine eigene Entscheidung über den Konflikt.

17  Vgl. Reinfeld WM 1994, 1505 (1513 f.) und Meder NJW 2002, 2215 (2216).
18  Diese Einteilung wurde bereits bei der Gestaltung des Käuferschutzverfahrens von eBay 

bzw. PayPal Anfang der 2000er Jahre erarbeitet, Rule 13 U. St. Thomas L. J. (2017), 354 (358).
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II. Die Entscheidungsregelungen

Grundlage der Entscheidung des Intermediärs über den Käuferschutzantrag ist 
nicht das BGB. Stattdessen enthalten die AGB der Intermediäre eigene Entschei-
dungsregelungen. Diese bestehen aus wenigen Bestimmungen und sind damit 
bei Weitem nicht so komplex und ausdifferenziert wie das staatliche Recht. Dies 
entspricht einer praktischen Notwendigkeit: Damit die Kosten der Bearbeitung 
der Konflikte in einem angemessenen Verhältnis zum Gesamtvolumen der jewei-
ligen Transaktion stehen, ist eine kostengünstige Sachbearbeitung erforderlich, 
was wiederum weniger komplexe Entscheidungsregelungen und Verfahren not-
wendig macht.19 Das Verfahren beschränkt sich daher von vornherein auf die 
Frage der Rückbuchung des Kaufpreises; Nacherfüllung und Schadensersatz 
können also nicht begehrt werden. Der Großteil der Regelungen des allgemeinen 
Teils des BGB sowie des allgemeinen Schuldrechts findet in den Entscheidungs-
regelungen der Käuferschutzanbieter keine Entsprechung. So bleiben etwa Auf-
rechnungs- und Anfechtungsmöglichkeiten außer Betracht. Ferner sind die Be-
weismöglichkeiten eingeschränkt. Den Versand der Ware kann der Verkäufer in 
der Regel etwa nur durch Vorlage eines ordnungsgemäßen Versandbelegs nach-
weisen; die Möglichkeit des Zeugenbeweises ist nicht vorgesehen. Die simplen 
Regelungen ermöglichen eine schnelle Sachbearbeitung durch juristisch nicht 
ausgebildete Mitarbeiter des Dienstleisters. Zugleich überlassen die Regelungen 
den Anbietern oftmals erhebliche Entscheidungsspielräume. Über die genauen 
Entscheidungsprozesse bei den verschiedenen Anbietern ist wenig bekannt. Es 
ist jedoch davon auszugehen, dass bei der Sachbearbeitung auch Algorithmen 
zum Einsatz kommen, die verschiedene Faktoren berücksichtigen und basierend 
auf diesen zumindest einen Entscheidungsvorschlag machen.20 Dazu könnten 
auch Faktoren gehören, die mit dem Konflikt nur eine lose oder auch gar keine 
Verbindung aufweisen, wie etwa die Anzahl vorheriger Beschwerden durch den-
selben Käufer oder gar die Kaufkraft des Käufers.21

In vielen Fällen wird das interne Streitbeilegungsverfahren zu demselben Er-
gebnis führen, das auch auf Grundlage des BGB erreicht worden wäre. Es kön-
nen sich aber auch Abweichungen ergeben. Dann stellt sich die in der vorliegen-
den Arbeit zu ergründende Frage, ob die getroffene Entscheidung abschließend 

19  Fries NJW 2016, 2860 (2861).
20  Vgl. Timmermann, Legal Tech-Anwendungen, S.  205; Eidenmüller, Bitburger Gespräche, 

S.  101 (105); van Loo 33 Yale J. on Regul. (2016), 547 (564 f.); s. auch die Abschnittsüber-
schrift bei Raymond/Shackelford 35 Mich. J. of Int. L. 2014, 485 (514 ff.): „ODR Platforms 
Need Automation to Survive“.

21  So van Loo 33 Yale J. on Regul. (2016), 547 (565).



8 §  1 Grundlagen

ist oder ob sich der Verkäufer nach einer Rückbuchung, die nach dem BGB nicht 
hätte erfolgen dürfen, noch auf seine gesetzlichen Rechte berufen kann.

III. Die Durchsetzung der Entscheidung gegenüber dem Verkäufer

Die Intermediäre erstatten dem Käufer im Rahmen des Käuferschutzverfahrens 
den Kaufpreis. Für diese Beträge möchten die Anbieter jedoch nicht selbst auf-
kommen. Charakteristisch für die Käuferschutzverfahren ist daher, dass die In-
termediäre die an die Käufer ausgezahlten Beträge gegenüber den Verkäufern 
geltend machen. Dazu sehen die Nutzungsverträge zwischen den Intermediären 
und den Händlern Regelungen vor, denen zufolge der Verkäufer dem Intermediär 
den Betrag zu erstatten hat, den der Intermediär seinerseits an den Käufer im 
Käuferschutzverfahren ausgezahlt hat. Die Intermediäre begnügen sich jedoch 
nicht damit, den jeweiligen Betrag dem Verkäufer in Rechnung zu stellen. Viel-
mehr haben sie Mechanismen entwickelt, um den Regress eigenmächtig durch-
setzen zu können, um so den Aufwand der Durchsetzung sowie das Risiko eines 
Zahlungsausfalls weitmöglichst zu reduzieren.

1. Zahlungsabwicklung durch den Intermediär

Zur eigenmächtigen Durchsetzung des Regressanspruchs benötigen die Interme-
diäre Zugriff auf Vermögenswerte des Verkäufers. Bei fast22 allen Anbietern von 
Käuferschutzverfahren erfolgt aus diesem Grund die Zahlungsabwicklung über 
den Anbieter selbst.23 Wenn der Käufer zahlt, wird das Geld nicht unmittelbar auf 
das Bankkonto des Verkäufers transferiert. Vielmehr fließt der Zahlungsbetrag 
zunächst an den Intermediär, welcher diesen dann dem Verkäufer auszahlt. Der 
Zahlungsanbieter wird dadurch in die Lage versetzt, seine Regressansprüche ge-
gen den Verkäufer durch Verrechnung mit laufenden Zahlungseingängen zu be-
friedigen.

2. Weitere Sicherungsmechanismen

Die Käuferschutzanbieter können sich nicht sicher sein, dass stets hinreichende 
Beträge zugunsten der jeweiligen Verkäufer zur Befriedigung etwaiger Regress-
forderungen eingehen werden. Daher sehen die Anbieter in der Regel weitere 
Mechanismen zur Absicherung des Regressanspruchs vor.

22  Eine Ausnahme stellt lediglich der anders konzipierte Käuferschutz von Trusted Shops 
dar; dazu unten §  3 E.

23  Zur Bedeutung der Kontrolle der Zahlungsabwicklung für die Durchsetzung der Ent-
scheidungen des Intermediärs s. auch Raymond/Stemler 16 Cardozo J. Conf. Res. (2015), 357 
(380 f.); Raymond/Shackelford 35 Mich. J. of Int. L. 2014, 485 (502 f.).
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a) Guthabenbasierte Zahlungsabwicklung

Zum einen wird der Zahlungsbetrag bei den meisten Zahlungsverfahren dem 
Verkäufer nicht unmittelbar auf sein Bankkonto ausgezahlt, sondern ihm zu-
nächst in Form von Guthaben in seinem Nutzerkonto bei dem jeweiligen Anbieter 
gutgeschrieben. So erhält der Zahlungsempfänger etwa bei einer PayPal-Zahlung 
den Betrag in Form von PayPal-Guthaben. Auch bei Amazon (Pay), Klarna und 
eBay werden empfangene Zahlungen zunächst im Nutzerkonto24 des Zahlungs-
empfängers als entsprechendes Guthaben vermerkt. Dieses kann sich der Zah-
lungsempfänger dann manuell oder in regelmäßigen Abständen automatisch auf 
sein Bankkonto auszahlen lassen. Dass der Zahlungsbetrag dem Zahlungsemp-
fänger zunächst in Form von Guthaben in dessen Nutzerkonto vermerkt wird, hat 
für den Zahlungsanbieter den Vorteil, dass er weiterhin auf das Geld zugreifen 
kann. Wenn der Zahlungsanbieter meint, einen Regressanspruch gegen den Ver-
käufer zu haben, etwa weil er dem Käufer im Käuferschutzverfahren den Kauf-
preis erstattet hat, kann der Anbieter diesen Regressanspruch damit weiterhin 
eigenmächtig durchsetzen. In den Nutzungsverträgen finden sich entsprechende 
Rückbelastungsklauseln, die die Intermediäre zu einem derartigen Vorgehen be-
rechtigen.

b) Einbehalte

Darüber hinaus ist es üblich, dass die Dienstleister das Geld, welches zugunsten 
des Verkäufers bei dem Dienstleister eingeht, vorübergehend einbehalten. Dabei 
wird das Geld zwar bereits im Nutzerkonto des Zahlungsempfängers vermerkt, 
dieser kann es sich aber für die Dauer des Einbehalts nicht auszahlen lassen. 
Amazon25 (Pay26) sowie Klarna27 behalten das Guthaben beispielsweise stan-
dardmäßig sieben Tage lang ein, bevor der Zahlungsempfänger eine Auszahlung 
veranlassen kann. Bei PayPal sowie bei eBay erfolgt zwar regelmäßig eine vor-
behaltlose Gutschrift, doch auch diese Anbieter sind nach ihren AGB dazu be-
rechtigt, Zahlungsbeträge davon abweichend vorübergehend einzubehalten.28 

24  Als Nutzerkonto wird in der vorliegenden Arbeit der Account bei dem jeweiligen Online-
Zahlungsanbieter gemeint, also etwa ein PayPal-Konto.

25  Amazon Seller Central Hilfe, „Auszahlungen basierend auf dem Lieferdatum“.
26  Amazon Pay Händler-Hilfe, Rücklage bei Amazon Pay.
27  Diese Information befand sich jedenfalls bis vor Kurzem auf der Klarna Website, s. Klarna 

Händlersupport, Wann werde ich meine Auszahlungen erhalten?. Nunmehr heißt es dort ledig-
lich, dass sich die Einbehaltung nach der jeweiligen vertraglichen Vereinbarung richte, Klarna, 
What is my payout schedule?.

28  S. dazu die PayPal Nutzungsbedingungen (unter „Einbehaltungen“) sowie die Nutzungs-
bedingungen für die Zahlungsabwicklung bei eBay (unter „Einbehaltene Zahlungen“ sowie 
unter „Rücklagen (Reserven)“).
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Durch derartige Einbehalte kann der Anbieter länger auf den Zahlungsbetrag 
zugreifen, wodurch eine bessere Absicherung erreicht wird.

IV. Käuferschutzverfahren als Form alternativer Streitbeilegung?

In der amerikanischen Literatur werden private Konfliktmanagement-Systeme 
zumeist als Anwendungsfälle von Online Dispute Resolution (ODR) bezeich-
net.29 ODR gilt als Weiterentwicklung von ADR, also von Alternative Dispute 
Resolution. Eine einheitliche Definition der Begriffe gibt es nicht.30 Teils wird 
die Einstufung von privaten Käuferschutzverfahren als ADR- bzw. ODR-Ver
fahren abgelehnt.31 Zekoll begründet dies damit, dass es bei den privaten Kon-
fliktmanagement-Systemen eher um Streitvermeidung als um Streitbeilegung 
gehe.32 Dass sie in erster Linie auf eine gütliche Einigung abzielen, ist jedoch 
keine Besonderheit der Käuferschutzverfahren; vielmehr gilt dies auch für sons-
tige alternative Streitbeilegungsverfahren wie etwa die Schlichtung oder Schieds-
verfahren33 sowie auch für den Zivilprozess (§ 278 I ZPO). Auch der Käufer-
schutzanbieter trifft eine Entscheidung, die er sogar gegenüber den Parteien 
durchsetzt. Es spricht daher nichts dagegen, die Käuferschutzsysteme als Streit-
beilegungsverfahren im weiteren Sinne anzusehen oder von privaten ODR-Sys-
temen34 zu sprechen. Entscheidend ist jedoch, dass zwischen privaten und staat-
lich geregelten Formen der (Online-)‌Streitbeilegung klar unterschieden wird.35

C. Gründe für die Einführung von Käuferschutzverfahren

Die Bearbeitung von Millionen von Konflikten bringt naturgemäß einen erheb
lichen Aufwand mit sich. Es stellt sich die Frage, warum die Intermediäre diesen 
Aufwand auf sich nehmen.

29  Etwa van Loo 88 U. CHI. L. REV. (2021), 829; Condlin 18 Cardozo J. Conf. Res. (2017), 
717; Rule 13 U. St. Thomas L. J. (2017), 354; Katsh 21 Int. Revi. of Law, Comp. & Tech. (2007), 
97 (jeweils passim); auch Johnson 36 Hastings Int’l & Comp. L. Rev. 577 (2013), 577 (599).

30  Zum Begriffsverständnis etwa Heetkamp, ODR, S.  30 ff. und Cortés, ODR for Consumers 
in the EU, S.  52 ff.

31  Zekoll, Justice Without the State?, S.  6; Heetkamp, ODR, S.  363; Timmermann, Legal 
Tech-Anwendungen, S.  204.

32  Zekoll, Justice Without the State?, S.  6; zustimmend Heetkamp, ODR, S.  363.
33  S. dazu Art.  26 der Schiedsgerichtsordnung der Deutschen Institution für Schiedsgerichts

barkeit: „Das Schiedsgericht soll, sofern keine Partei widerspricht, in jeder Phase des Verfah-
rens eine einvernehmliche Beilegung der Streitigkeit oder einzelner Streitpunkte fördern.“

34  So Voß, Interview bei Dörr LTZ 2023, 34 (35); ähnlich E. van Gelder LTZ 2022, 152 
(152): „internal ODR procedures“.

35  Darauf hinweisend auch Raymond/Shackelford 35 Mich. J. of Int. L. 2014, 485 (501).
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